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__ 

KUNDMACHUNG 
 

Am 12.06.2026 hat die Bogensportgrupee Mortantsch – „Die Kellerratten“, vertreten durch den 

Obmann Herrn Michael WOLF, 8160 Mortantsch, Göttelsberg 19, um die forstrechtliche Bewilligung 

für die Vornahme einer Rodung auf folgenden Grundstücken zum Zwecke der Errichtung und den 

Betrieb eines Bogenparcours und die Errichtung eines Heustadels, wie folgt angesucht: 
 

Nr. KG 

Ausmaß 

befristete Rodung –  

Zweck: Errichtung und Betrieb eines Bogenparcours 

125 68216 Göttelsberg 44.978 m² 

128 68216 Göttelsberg 52.807 m² 

150/1 68216 Göttelsberg 36.627 m² 

124/4 68216 Göttelsberg 7.846 m² 

133/1 68216 Göttelsberg 1.472 m² 

569/3 68216 Göttelsberg 300 m² 

371/1 68219 Hafning 300 m² 

51/6 68219 Hafning 957 m² 

Nr. KG Ausmaß 

unbefristete Rodung 

Zweck: Errichung eines Heustadels 

124/4 68216 Göttelsberg 200 m² 

Gesamtausmaß:                            ca.  145.487 m² 
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Hierüber ordnet die Bezirkshauptmannschaft Weiz im Sinne der §§ 40 bis 44 AVG 1991 (i.d.F.d. 

BGBl. Nr. 51/1991) und der §§ 17 bis 19 des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440, die örtliche Erhebung 

und mündliche Verhandlung für 
 

Dienstag, den 07. Juli 2026, um 09.00 Uhr 
 

an. 

 

•   Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer: 
 

Gemeindeamt 8160 Mortantsch 

 

 
Verhandlungsleiterin ist:    Margit ZIERBESSEGGER 

 

forstfachliche Amtssachverständige ist:   DI Anna JANSENBERGER 

 

 

Gemäß § 42 AVG finden Einwendungen, die nicht spätestens am Tage vor Beginn der 

Verhandlung hieramts oder während der Verhandlung vorgebracht werden, keine 

Berücksichtigung und wird angenommen, dass die Beteiligten dem Parteiantrag, dem 

Vorhaben oder der Maßnahme, die den Gegenstand der Verhandlung bilden, zustimmen. 

 

An der Verhandlung teilnehmende Vertreter beteiligter Stellen oder Personen haben sich 

rechtzeitig mit den erforderlichen Weisungen und Ermächtigungen zu versehen, um bindende 

Erklärungen bei der Verhandlung abgeben zu können. 

 

Etwaige Vorbehalte hinsichtlich nachträglicher Erklärungen können gemäß den oben 

angeführten Bestimmungen nicht berücksichtigt werden. 

 

Die Anrainer und sonstigen Beteiligten werden eingeladen, sofern sie etwas vorzubringen 

beabsichtigen, bei der Verhandlung zu erscheinen. 

 

Die für das Verfahren eingereichten Pläne und sonstigen Behelfe liegen bis zum Tage vor der 

örtlichen Erhebung bei der Bezirkshauptmannschaft Weiz, II. Stock, Zimmer Nr. 214, während 

der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

Hievon werden verständigt: 

1.) die Bogensportgrupee Mortantsch – „Die Kellerratten“, vertreten durch den Obmann 

Herrn Michael WOLF, 8160 Mortantsch, Göttelsberg 19, als Antragsteller; 

2.) die Gemeinde in 8160 MORTANTSCH; 

mit dem Ersuchen, eine Kundmachung an der Amtstafel anzuschlagen und mit einer 

Kundmachung etwaige andere, hier nicht bekannte Parteien und Beteiligte nachweislich zu 

verständigen. 

Die mit dem Anschlags- und Abnahmevermerk versehene Kundmachung und die zweite 

Kundmachung, auf der ersichtlich ist, welche hier nicht bekannten Parteien und Beteiligte 

verständigt wurden, sind bei Verhandlungsbeginn dem Verhandlungsleiter zu übergeben. 

Um verlässliche Teilnahme eines Vertreters der Gemeinde wird ersucht; 
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3.) Herr Andreas und Frau Gertrud RAITH, 8160 Mortantsch, Göttelsberg 244; 

4.) Herr Manfred und Frau Elfriede EDER, 8160 Mortantsch, Hafning 41; 

5.) Herr Rupert WAGNER, 8160 Mortantsch, Hafning 8; 

6.) Herr Hannes und Frau Katharina EDER, 8160 Mortantsch, Mortantsch 27; 

7.) Herr Johann SCHAFFLER, 8160 Mortantsch, Hafning 1; 

8.) Herr Gottfried und Frau Bernadette STECHINA, 8160 Weiz, Krottendorfer Hauptstraße 

36; 

9.) Herr Helmut LEITNER, 8160 Mortantsch, Göttelsberg 14; 

 

per E-Mail an: 

 

10.)die Leiterin der BFI als Amtssachverständige; 

11.)die Forstaufsichtsstation Weiz-West; 

 

12.)die Baubezirksleitung Oststeiermark, z.H. Herrn Ewald KOHL, 8230 Hartberg, 

Rochusplatz 2. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bezirkshauptmann i.V. 

 

Margit Zierbessegger 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

Beilage: 

Lageplan 
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